
 
 
 
 UNFALLVERSICHERUNG
 
 BESONDERE BEDINGUNG                                                   U806.1
 
 
 
 Mehrleistungsklausel
 
 
 Bei einem Invaliditätsgrad von 50 % bis 99 % wird die Leistung um 50 % erhöht.
 
 
 Beträgt der Invaliditätsgrad 100 %, wird die doppelte Versicherungssumme geleistet.
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